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Ergänzung der textlichen Festsetzungen im Rahmen 
der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
 
 
(1) Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass 

auf der nicht überbaubaren Teilfläche des in das Verfahren der 2. Änderung 
einbezogenen Grundstückes Gemarkung Praest, Flur 4, Flurstück 191, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO nicht zulässig sind. Das Gleiche gilt für 
bauliche Anlagen soweit sie nach Landesrecht in den Abstandflächen zulässig sind 
oder zugelassen werden können. 

 
(2) Gemäß 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 Abs. 4 BauO NW wird festgesetzt, dass in dem 

in der Planzeichnung als „Sichtdreieck“ gekennzeichneten Teil des Grundstückes 
Gemarkung Praest, Flur 4, Flurstück 191 sichtbehindernde bauliche Anlagen, 
Einrichtungen und Anpflanzungen nicht zulässig sind. 

 


